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Landesverordnung  
zur Änderung der Landesverordnung zur Bestimmung der für die Durchführung 

des Geldwäschegesetzes zuständigen Behörde für bestimmte Verpflichtete sowie 
der Verwaltungsgebührenverordnung

Vom 27. März 2020
Aufgrund 

1. § 28 Absatz 1 Satz 1 des Landesverwaltungsge-
setzes verordnet die Landesregierung die folgen-
den Artikel 1 und 3, 

2. § 2 des Verwaltungskostengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 89), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen 
zuletzt ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), in Verbindung mit 
§ 5 Absatz 1 der Verwaltungsgebührenverord-
nung vom 26. September 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 476), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 16. Januar 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 33), 
verordnen das Finanzministerium, das Ministerium 
für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleich-
stellung und das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration die folgenden Artikel 2 und 3:

Artikel 1 
Änderung der Landesverordnung zur Bestimmung 
der für die Durchführung des Geldwäschegesetzes 
zuständigen Behörde für bestimmte Verpflichtete1)

Die Landesverordnung zur Bestimmung der für die 
Durchführung des Geldwäschegesetzes zuständigen 
Behörde für bestimmte Verpflichtete vom 29. August 
2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 460) wird wie folgt geändert:

§ 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1

Zuständige Behörde nach § 50 Nummer 9 des Geld-
wäschegesetzes (GwG) für die Verpflichteten nach § 2 
Absatz 1 Nummer 6, 8, 13, 14, 16 GwG ist das 
Finanzministerium.“

Artikel 2 
Änderung der Verwaltungsgebührenverordnung2)

Der Allgemeine Gebührentarif der Verwaltungsge-
bührenordnung vom 26. September 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 16. Januar 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 33), wird wie folgt geändert: 

1. Die Tarifstelle 12.4 erhält folgende Fassung: 

„12.4 Maßnahmen und Anordnungen nach dem 
Geldwäschegesetz (GwG) vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1822), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2602)“

2. Folgende Tarifstelle 12.4.9 wird neu eingefügt:

„12.4.9 Anordnung einer oder meh- 
rerer von der oder dem Verpflich- 
teten zu erfüllende verstärkte 
Sorgfaltspflichten gemäß § 15 
Absatz 5a Satz 1 GwG 50 bis 1.500“

3. Die bisherige Tarifstelle 12.4.9 wird zu Tarifstelle 
12.4.10.

4. Die bisherigen Tarifstellen 12.4.14 und 12.4.15 
werden zu den Tarifstellen 12.4.11 und 12.4.12.

5. Die bisherigen Tarifstellen 12.4.10 bis 12.4.13 
werden zu den Tarifstellen 12.4.13 bis 12.4.16.

6. Es werden folgende neue Tarifstellen 12.4.17 und 
12.4.18 eingefügt:

„12.4.17 Abberufung von Mit- 
gliedern der Führungsebene und 
Leitungsebene bei der oder dem 
Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 
Nummer 13 GwG gemäß § 51  
Absatz 5b Satz 2 GwG 50 bis 1.500

12.4.18 Untersagung der Aus- 
übung der Dienstleistung der 
oder des Verpflichteten nach 
§ 2 Absatz Nummer 13 GwG 
gemäß § 51 Absatz 5b Satz 3 
GwG 50 bis 1.500“

7. Die bisherige Tarifstelle 12.4.16 wird zu Tarifstelle 
12.4.19.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 27. März 2020
 D a n i e l  G ü n t h e r M o n i k a  H e i n o l d
 Ministerpräsident  Finanzministerin

 D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k H a n s – J o a c h i m  G r o t e
 Ministerin  Minister
 für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung für Inneres, ländliche Räume und Integration
1) Ändert LVO vom 29. August 2017, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 7613-1-5
2) Ändert Allg. Gebührentarif vom 26. September 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-58
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Landesverordnung 
über den Bau und Betrieb von Garagen (Garagenverordnung – GarVO)1

Vom 22. April 2020
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2130-14-29

Aufgrund des § 83 Absatz 1 Nummer 1 und 3 sowie 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 der Landesbauordnung 
für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Ja-
nuar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 1. Oktober 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 398), verordnet das Ministerium für Inneres, länd-
liche Räume und Integration:

Inhaltsübersicht

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften

 § 1 Begriffe und allgemeine Anforderungen
 § 2  Allgemeine Anforderungen an Einstellplätze 

und Verkehrsflächen, Frauenparkplätze, Park-
plätze für Menschen mit Behinderungen

Teil 2 
Bauvorschriften

 § 3 Zu- und Abfahrten
 § 4 Rampen
 § 5 Einstellplätze und Fahrgassen
 § 6 Lichte Höhe
 § 7  Tragende Wände, Decken, Dächer, Pfeiler, 

Stützen
 § 8 Außenwände
 § 9  Trennwände, sonstige Innenwände und Tore, 

Einbauten
§ 10 Gebäudeabschlusswände
§ 11 Wände und Decken von Kleingaragen
§ 12 Rauchabschnitte, Brandabschnitte
§ 13  Verbindungen zu Garagen und zwischen Ga-

ragengeschossen
§ 14 Rettungswege
§ 15 Beleuchtung
§ 16 Lüftung
§ 17 Feuerlöschanlagen
§ 18 Brandmeldeanlagen

Teil 3 
Betriebsvorschriften

§ 19 Betriebsvorschriften für Garagen
§ 20  Abstellen von Kraftfahrzeugen in anderen 

Räumen als Garagen
Teil 4 
Bauvorlagen

§ 21 Bauvorlagen

Teil 5 
Schlussvorschriften

§ 22 Weitergehende Anforderungen
§ 23 Ordnungswidrigkeiten
§ 24 Übergangsvorschriften
§ 25 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Begriffe und allgemeine Anforderungen

(1) Offene Garagen sind Garagen, die unmittelbar 
ins Freie führende unverschließbare Öffnungen in 
einer Größe von insgesamt mindestens einem Drit-
tel der Gesamtfläche der Umfassungswände haben, 
bei denen mindestens zwei sich gegenüberliegende 
Umfassungswände mit den ins Freie führenden Öff-
nungen nicht mehr als 70 Meter voneinander ent-
fernt sind und bei denen eine ständige Querlüftung 
vorhanden ist.

(2) Offene Kleingaragen sind Kleingaragen, die un-
mittelbar ins Freie führende unverschließbare Öff-
nungen in einer Größe von insgesamt mindestens 
einem Drittel der Gesamtfläche der Umfassungs-
wände haben.

(3) Geschlossene Garagen sind Garagen, die die Vo-
raussetzungen der Absätze 1 und 2 nicht erfüllen.

(4) Oberirdische Garagen sind Garagen, deren Fuß-
boden im Mittel nicht mehr als 1,50 Meter unter der 
festgelegten Geländeoberfläche liegt.

(5) Allgemein zugängliche Garagen sind Garagen, 
die, zumindest auch teilweise, einem allgemeinen 
Besucherverkehr dienen.

(6) Automatische Garagen sind Garagen ohne Perso-
nen- und Fahrverkehr, in denen die Kraftfahrzeuge mit 
mechanischen Förderanlagen von der Garagenzufahrt 
zu den Garageneinstellplätzen befördert und ebenso 
zum Abholen an die Garagenausfahrt zurückbeför-
dert werden.

(7) Ein Einstellplatz ist eine Fläche, die dem Abstellen 
eines Kraftfahrzeuges in einer Garage oder auf einem 
Stellplatz dient.

(8) Verkehrsflächen von Garagen sind alle allgemein 
befahr- und begehbaren Flächen, ausgenommen Ga-
rageneinstellplätze.

1 Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für 
die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 26 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) Nummer 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 (ABl. L 316 
S.12), sind beachtet worden.
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(9) Die Nutzfläche einer Garage ist die Summe aller 
miteinander verbundenen Flächen der Garageneinstell-
plätze und der Verkehrsflächen. Die Nutzfläche einer 
automatischen Garage ist die Summe der Flächen 
aller Garageneinstellplätze. Einstellplätze auf Dächern 
(Dacheinstellplätze) und die dazugehörigen Verkehrs-
flächen werden der Nutzfläche nicht zugerechnet, 
soweit in § 3 Absatz 6 nichts anderes bestimmt ist.

(10) Es sind Garagen mit einer Nutzfläche

1. bis 100 m² Kleingaragen,

2. über 100 m² bis 1.000 m² Mittelgaragen,

3. über 1.000 m² Großgaragen.

(11) Soweit in dieser Verordnung nichts Abweichen-
des geregelt ist, sind auf tragende und aussteifende 
sowie auf raumabschließende Bauteile von Garagen 
die Anforderungen der Landesbauordnung an diese 
Bauteile in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 anzuwen-
den. Die Erleichterungen des § 31 Absatz 3 Satz 2, 
§ 32 Absatz 4 Nummer 1 und 2, § 37 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2, § 40 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4, § 41 
Absatz 1 Nummer 1 und 3 sowie des § 42 Absatz 5 
Nummer 1 und 3 LBO sind nicht anzuwenden.

§ 2 
Allgemeine Anforderungen an Einstellplätze 

und Verkehrsflächen, Frauenparkplätze, Parkplätze 
für Menschen mit Behinderungen

(1) Einstellplätze, Verkehrsflächen, Treppenräume und 
allgemein zugängliche Flächen von Garagen sind so 
überschaubar zu gestalten und so zu kennzeichnen, 
dass sich jede Benutzerin oder jeder Benutzer gefahr-
los orientieren kann, auch wenn sie oder er mit der 
Anlage nicht vertraut ist. Wände und Decken sind mit 
hellen Anstrichen zu versehen. Beleuchtungskörper 
sind derart zu verteilen, dass dunkle und verschat-
tete Bereiche vermieden werden. Nicht einsehbare 
Bereiche sind zu vermeiden.

(2) In allgemein zugänglichen Großgaragen sollen 
mindestens zehn Prozent der Garageneinstellplätze 
ausschließlich der Benutzung durch Frauen vorbe-
halten sein und sind als solche kenntlich zu machen 
(Frauenparkplätze). Sie sollen in der Nähe der Zufahrt 
so angeordnet sein, dass sie von mindestens einer 
von der Betreiberin oder dem Betreiber zu bestimmen-
den Person eingesehen oder durch Videokameras und 
Monitore in ausreichender Zahl überwacht werden 
können. Zu den Frauenparkplätzen führende Trep-
penräume müssen ebenfalls eingesehen oder durch 
Videokameras überwacht werden können. Im Bereich 
der Frauenparkplätze sind in ausreichender Zahl gut 
sichtbar Alarm-Melder anzubringen. Eine Unterschrei-
tung des in Satz 1 genannten Anteils an Frauenpark-
plätzen kann gestattet werden, wenn nachweislich 
weniger Frauenparkplätze erforderlich sind.

(3) Allgemein zugängliche Garagen müssen mindes-
tens ein Prozent der Garageneinstellplätze, mindes-
tens jedoch zwei Einstellplätze für Menschen mit Be-

hinderungen nach Anlage 3 Nummer 7 Buchstabe d 
zu § 42 Absatz 2 der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO) vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367), zu-
letzt geändert durch Artikel 4a der Verordnung vom 
6. Juni 2019 (BGBl. I S. 756), haben; die Einstell-
plätze sind durch Zusatzschilder nach § 42 Absatz 2 
StVO entsprechend zu kennzeichnen. Die Einstell-
plätze sollen so angeordnet sein, dass Menschen mit 
Behinderungen, die auf Hilfsmittel, wie Rollstühle, 
angewiesen sind, selbständig auf kürzestem Wege 
einen Ausgang erreichen können.

Teil 2 
Bauvorschriften

§ 3 
Zu- und Abfahrten

(1) Zwischen Garagen und öffentlichen Verkehrs-
flächen müssen Zu- und Abfahrten von mindestens 
3 Meter Länge vorhanden sein. Abweichungen kön-
nen gestattet werden, wenn wegen der Sicht auf die 
öffentliche Verkehrsfläche Bedenken nicht bestehen.

(2) Vor den die freie Zufahrt zur Garage zeitweilig 
hindernden Anlagen, wie Schranken oder Tore, kann 
ein Stauraum für wartende Kraftfahrzeuge gefordert 
werden, wenn dies wegen der Sicherheit des Ver-
kehrs erforderlich ist.

(3) Die Fahrbahnen von Zu- und Abfahrten vor Mittel- 
und Großgaragen müssen mindestens 2,75 Meter 
breit sein; der Ausrundungsradius des inneren Fahr-
bahnrandes muss mindestens 5 Meter betragen. Für 
Fahrbahnen im Bereich von Zu- und Abfahrtssperren 
genügt eine Breite von 2,30 Meter. Breitere Fahrbah-
nen können in Kurven mit Innenradien von weniger 
als 10 Meter verlangt werden, wenn dies wegen der 
Verkehrssicherheit erforderlich ist.

(4) Großgaragen müssen getrennte Fahrbahnen für 
Zu- und Abfahrten haben.

(5) Bei Großgaragen ist neben den Fahrbahnen der 
Zu- und Abfahrten ein mindestens 0,80 Meter breiter 
Gehweg erforderlich. Der Gehweg muss gegenüber 
der Fahrbahn erhöht oder verkehrssicher abgegrenzt 
werden.

(6) In den Fällen der Absätze 3 bis 5 sind die Dach-
einstellplätze und die dazugehörigen Verkehrsflächen 
der Nutzfläche zuzurechnen.

(7) Für Zu- und Abfahrten von Stellplätzen gelten die 
Absätze 2 bis 5 entsprechend.

§ 4 
Rampen

(1) Rampen von Mittel- und Großgaragen dürfen 
nicht mehr als 15 Prozent geneigt sein. Die Breite 
der Fahrbahnen auf diesen Rampen muss mindestens 
2,75 Meter, in gewendelten Rampenbereichen min-
destens 3,50 Meter betragen. Gewendelte Rampen-
teile müssen eine Querneigung von mindestens drei 



Nr. 7 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2020; Ausgabe 7. Mai 2020 205

Prozent haben. Der Ausrundungsradius des inneren 
Fahrbahnrandes muss mindestens 5 Meter betragen.

(2) Zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und einer 
Rampe mit mehr als zehn Prozent Neigung muss 
eine waagerechte oder eine bis fünf Prozent geneigte 
Fläche von mindestens 3 Meter Länge liegen.

(3) In Großgaragen müssen Rampen, die von Fuß-
gängerinnen oder Fußgängern benutzt werden, einen 
mindestens 0,80 Meter breiten Gehweg haben, der 
gegenüber der Fahrbahn erhöht oder verkehrssicher 
abgegrenzt ist. An Rampen, die von Fußgängerinnen 
oder Fußgängern nicht benutzt werden dürfen, ist 
auf das Verbot hinzuweisen.

(4) Für Rampen von Stellplätzen gelten die Absätze 1 
bis 3 entsprechend.

(5) Kraftbetriebene geneigte Hebebühnen sind keine 
Rampen.

§ 5 
Einstellplätze und Fahrgassen

(1) Ein notwendiger Einstellplatz muss mindestens 
5 Meter lang sein. Die Breite eines Einstellplatzes 
muss mindestens betragen

1. 2,30 Meter, wenn keine Längsseite,

2. 2,40 Meter, wenn eine Längsseite,

3. 2,50 Meter, wenn jede Längsseite 

des Einstellplatzes im Abstand bis zu 0,10 Meter 
durch Wände, Stützen, andere Bauteile oder Einrich-
tungen begrenzt ist;

4. 3,50 Meter, wenn der Einstellplatz für Menschen 
mit Behinderungen im Sinne des § 2 Absatz 3 
bestimmt ist.

Einstellplätze auf kraftbetriebenen Hebebühnen brau-
chen in den Fällen des Satzes 2 Nummer 1 bis 3 nur 
2,30 Meter breit zu sein. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für Einstellplätze auf horizontal verschiebbaren 
Plattformen und für diese Plattformen.

(2) Fahrgassen müssen, soweit sie unmittelbar der 
Zu- oder Abfahrt von Einstellplätzen dienen, hin-
sichtlich ihrer Breite mindestens die Anforderungen 
der folgenden Tabelle erfüllen; Zwischenwerte sind 
geradlinig einzuschalten:
Anordnung der 
Einstellplätze zur 
Fahrgasse

Erforderliche Fahrgassenbreite 
(in m) bei einer Einstellplatz-
breite von
2,30 m 2,40 m 2,50 m

90 Grad 6,50 6,00 5,50

bis 45 Grad 3,50 3,25 3,00

Vor kraftbetriebenen Hebebühnen müssen die Fahr-
gassen mindestens 8 Meter breit sein, wenn die 
Hebebühnen Fahrspuren haben oder beim Absenken 
in die Fahrgasse hineinragen.

(3) Fahrgassen müssen, soweit sie nicht unmittel-
bar der Zu- oder Abfahrt von Einstellplätzen dienen, 

mindestens 2,75 Meter breit sein. Fahrgassen mit 
Gegenverkehr müssen in Mittel- und Großgaragen 
mindestens 5 Meter breit sein.

(4) Einstellplätze auf horizontal verschiebbaren Platt-
formen sind in Fahrgassen zulässig, wenn

1. eine Breite der Fahrgassen von mindestens 2,75 
Meter erhalten bleibt,

2. die Plattformen nicht vor kraftbetriebenen Hebe-
bühnen angeordnet werden und

3. in Fahrgassen mit Gegenverkehr kein Durchgangs-
verkehr stattfindet.

(5) Die einzelnen Einstellplätze und die Fahrgassen 
sind mindestens durch Markierungen am Boden 
leicht erkennbar und dauerhaft gegeneinander ab-
zugrenzen. Dies gilt nicht für

1. Kleingaragen ohne Fahrgassen,

2. Einstellplätze auf kraftbetriebenen Hebebühnen,

3. Einstellplätze auf horizontal verschiebbaren Platt-
formen.

Mittel- und Großgaragen müssen in jedem Geschoss 
leicht erkennbare und dauerhafte Hinweise auf Fahrt-
richtungen und Ausfahrten haben.

(6) Abschlüsse zwischen Fahrgasse und Einstellplät-
zen sind in Mittel- und Großgaragen nur zulässig, 
wenn wirksame Löscharbeiten möglich bleiben.

(7) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für automatische 
Garagen.

§ 6 
Lichte Höhe

Mittel- und Großgaragen müssen in zum Begehen 
bestimmten Bereichen, auch unter Unterzügen, Lüf-
tungsleitungen und sonstigen Bauteilen eine lichte 
Höhe von mindestens 2 Meter haben. Dies gilt nicht 
für kraftbetriebene Hebebühnen.

§ 7 
Tragende Wände, Decken, 
Dächer, Pfeiler, Stützen

(1) Tragende Wände von Garagen sowie Decken über 
und unter Garagen und zwischen Garagengeschos-
sen müssen feuerbeständig sein.

(2) Liegen Einstellplätze nicht mehr als 22 Meter 
über der festgelegten Geländeoberfläche, brauchen 
Wände und Decken nach Absatz 1

1. bei oberirdischen Mittel- und Großgaragen nur feu-
erhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen 
zu sein, soweit sich aus den §§ 28 und 32 LBO 
keine weitergehenden Anforderungen ergeben,

2. bei offenen Mittel- und Großgaragen in Gebäuden, 
die allein der Garagennutzung dienen, nur aus 
nichtbrennbaren Baustoffen zu bestehen.

(3) Wände und Decken nach Absatz 1 brauchen bei 
eingeschossigen oberirdischen Mittel- und Großgara-
gen auch mit Dacheinstellplätzen, wenn das Gebäude 
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allein der Garagennutzung dient, nur feuerhemmend zu 
sein oder aus nichtbrennbaren Baustoffen zu bestehen.

(4) Wände und Decken nach Absatz 1 brauchen 
bei automatischen Garagen nur aus nichtbrennbaren 
Baustoffen zu bestehen, wenn das Gebäude allein 
als automatische Garage genutzt wird.

(5) Für befahrbare Dächer von Garagen gelten die 
Anforderungen an Decken.

(6) Bekleidungen und Dämmschichten unter Decken 
und Dächern müssen

1. bei Großgaragen aus nichtbrennbaren,

2. bei Mittelgaragen aus mindestens schwerent-
flammbaren

Baustoffen bestehen. Bei Großgaragen dürfen Be-
kleidungen aus mindestens schwerentflammbaren 
Baustoffen bestehen, wenn deren Bestandteile vo-
lumenmäßig überwiegend nichtbrennbar sind und 
deren Abstand zur Decke oder zum Dach höchstens 
0,02 Meter beträgt.

(7) Für Pfeiler und Stützen gelten die Absätze 1 bis 6 
entsprechend.

§ 8 
Außenwände

(1) Außenwände von Mittel- und Großgaragen müs-
sen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Außenwände von einge-
schossigen oberirdischen Mittel- und Großgaragen, 
wenn das Gebäude allein der Garagennutzung dient.

§ 9 
Trennwände, sonstige Innenwände 

und Tore, Einbauten

(1) Trennwände zwischen Garagen und anders genutz-
ten Räumen müssen § 30 Absatz 3 Satz 1 LBO ent-
sprechen. Wände zwischen Mittel- oder Großgaragen 
und anderen Gebäuden müssen feuerbeständig sein.

(2) In Mittel- und Großgaragen müssen sonstige In-
nenwände und Tore, Einbauten, insbesondere Ein-
richtungen für mechanische Parksysteme, aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen.

§ 10 
Gebäudeabschlusswände

Als Gebäudeabschlusswände nach § 31 Absatz 2 
Nummer 1 LBO genügen bei eingeschossigen ober-
irdischen Mittel- und Großgaragen feuerbeständige 
Abschlusswände ohne Öffnungen, wenn das Ge-
bäude allein der Garagennutzung dient.

§ 11 
Wände und Decken von Kleingaragen

(1) Für Kleingaragen sind tragende Wände und De-
cken ohne Feuerwiderstand zulässig; für Kleingara-
gen in sonst anders genutzten Gebäuden gelten die 
Anforderungen des § 28 LBO für diese Gebäude.

(2) Wände und Decken zwischen geschlossenen Klein-
garagen und anderen Räumen müssen feuerhemmend 

sein und feuerhemmende, dicht- und selbstschließende 
Abschlüsse haben, soweit sich aus § 30 Absatz 3 LBO 
keine weitergehenden Anforderungen ergeben. § 30 
Absatz 6 LBO bleibt unberührt. Abstellräume mit bis 
zu 20 m² Fläche bleiben unberücksichtigt.

(3) Als Gebäudeabschlusswand nach § 31 Absatz 2 
Nummer 1 LBO genügen Wände, die feuerhemmend 
sind oder aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
Für offene Kleingaragen einschließlich Abstellräumen 
mit nicht mehr als 20 m² Grundfläche ist eine Ge-
bäudeabschlusswand nach § 31 Absatz 2 Nummer 1 
LBO nicht erforderlich.

(4) § 9 Absatz 1 gilt nicht für Trennwände

1. zwischen Kleingaragen und Räumen oder Gebäu-
den, die nur Abstellzwecken dienen und nicht 
mehr als 20 m² Grundfläche haben,

2. zwischen offenen Kleingaragen einschließlich Ab-
stellräumen mit nicht mehr als 20 m² Grundfläche 
und anders genutzten Räumen oder Gebäuden.

§ 12 
Rauchabschnitte, Brandabschnitte

(1) Geschlossene Garagen, ausgenommen automati-
sche Garagen, müssen durch mindestens feuerhem-
mende, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehende 
Wände in Rauchabschnitte unterteilt sein. Die Nutz-
fläche eines Rauchabschnitts darf

1. in oberirdischen geschlossenen Garagen höchs-
tens 5.000 m²,

2. in sonstigen geschlossenen Garagen höchstens 
2.500 m²

betragen; sie darf höchstens doppelt so groß sein, 
wenn die Garagen automatische Feuerlöschanlagen 
haben. Ein Rauchabschnitt darf sich auch über meh-
rere Geschosse erstrecken.

(2) Öffnungen in den Wänden nach Absatz 1 müs-
sen mit Rauchschutzabschlüssen versehen sein. Ab-
weichend davon sind dicht- und selbstschließende 
Abschlüsse aus nichtbrennbaren Baustoffen zuläs-
sig. Die Abschlüsse müssen Feststellanlagen haben, 
die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen 
bewirken; sie müssen auch von Hand geschlossen 
werden können.

(3) Automatische Garagen müssen durch Brand-
wände nach § 31 Absatz 3 Satz 1 LBO in Brandab-
schnitte von höchstens 6.000 m³ Brutto-Rauminhalt 
unterteilt sein.

(4) § 31 Absatz 2 Nummer 2 LBO gilt nicht für 
Garagen. 

§ 13 
Verbindungen zu Garagen und zwischen 

Garagengeschossen

(1) Flure, Treppenräume und Aufzugsvorräume, die 
nicht nur den Benutzerinnen und Benutzern der Ga-
ragen dienen, dürfen verbunden sein 
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1. mit geschlossenen Mittel- und Großgaragen nur 
durch Räume mit feuerbeständigen Wänden und 
Decken sowie feuerhemmenden, rauchdichten 
und selbstschließenden Türen, die in Fluchtrich-
tung aufschlagen (Sicherheitsschleusen); zwi-
schen Sicherheitsschleusen und Fluren oder Trep-
penräumen genügen dicht- und selbstschließende 
Türen; abweichend davon darf die Sicherheits-
schleuse direkt mit einem Aufzug verbunden sein, 
wenn der Aufzug in einem eigenen, feuerbestän-
digen Schacht liegt oder direkt ins Freie führt,

2. mit anderen Garagen unmittelbar nur durch Öff-
nungen mit mindestens feuerhemmenden und 
selbstschließenden Türen.

(2) Mittel- und Großgaragen dürfen mit sonstigen 
nicht zur Garage gehörenden Räumen sowie mit an-
deren Gebäuden unmittelbar nur durch Öffnungen 
mit mindestens feuerhemmenden, rauchdichten und 
selbstschließenden Türen verbunden sein. 

Automatische Garagen dürfen mit nicht zur Garage 
gehörenden Räumen sowie mit anderen Gebäuden 
nicht verbunden sein.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Verbin-
dungen

1. zu offenen Kleingaragen einschließlich Abstell-
räumen mit nicht mehr als 20 m² Grundfläche,

2. zwischen Kleingaragen und Räumen oder Gebäu-
den, die nur Abstellzwecken dienen und nicht 
mehr als 20 m² Grundfläche haben.

(4) Türen zu Treppenräumen, die Garagengeschosse 
miteinander verbinden, müssen mindestens feuer-
hemmend, rauchdicht und selbstschließend sein und 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

§ 14 
Rettungswege

(1) Jede Mittel- und Großgarage muss in jedem Ge-
schoss mindestens zwei voneinander unabhängige 
bauliche Rettungswege im Sinne des § 34 Absatz 1 
LBO haben. In oberirdischen Mittel- und Großgara-
gen genügt ein Rettungsweg, wenn ein Ausgang ins 
Freie in höchstens 10 Meter Entfernung erreichbar 
ist. Der zweite Rettungsweg darf auch über eine 
Rampe führen; § 2 Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. 
Bei oberirdischen Mittel- und Großgaragen, deren 
Einstellplätze im Mittel nicht mehr als 3 Meter über 
der festgelegten Geländeoberfläche liegen, sind Trep-
penräume für notwendige Treppen nicht erforderlich.

(2) Von jeder Stelle einer Mittel- und Großgarage 
muss in demselben Geschoss mindestens ein Trep-
penraum einer notwendigen Treppe oder, wenn ein 
Treppenraum nicht erforderlich ist, mindestens eine 
notwendige Treppe oder ein Ausgang ins Freie 

1. bei offenen Mittel- und Großgaragen in einer Ent-
fernung von höchstens 50 Meter,

2. bei geschlossenen Mittel- und Großgaragen in 
einer Entfernung von höchstens 30 Meter

erreichbar sein. Die Entfernung ist in der Luftlinie, 
jedoch nicht durch Bauteile zu messen.

(3) In Mittel- und Großgaragen müssen dauerhafte und 
leicht erkennbare Hinweise auf die Ausgänge vorhan-
den sein. In Großgaragen müssen die zu den notwen-
digen Treppen oder zu den Ausgängen ins Freie führen-
den Wege auf dem Fußboden durch dauerhafte und 
leicht erkennbare Markierungen sowie an den Wänden 
durch beleuchtete Hinweise gekennzeichnet sein.

(4) Für Dacheinstellplätze gelten die Absätze 1 bis 3 
entsprechend.

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für automatische 
Garagen.

§ 15 
Beleuchtung

(1) In Mittel- und Großgaragen muss eine allgemeine 
elektrische Beleuchtung vorhanden sein. Sie muss so 
beschaffen und mindestens in zwei Stufen derartig 
schaltbar sein, dass an allen Stellen der Nutzflächen 
und Rettungswege in der ersten Stufe eine Beleuch-
tungsstärke von mindestens 1 Lux und in einer zwei-
ten Stufe von mindestens 20 Lux erreicht wird.

(2) In geschlossenen Großgaragen, ausgenommen 
eingeschossige Großgaragen mit festem Benutzer-
kreis, muss zur Beleuchtung der Rettungswege eine 
Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für automati-
sche Garagen.

§ 16 
Lüftung

(1) Geschlossene Mittel- und Großgaragen müssen 
maschinelle Abluftanlagen und so große und so 
verteilte Zuluftöffnungen haben, dass alle Teile der 
Garage ausreichend gelüftet werden. Bei nicht aus-
reichenden Zuluftöffnungen muss eine maschinelle 
Zuluftanlage vorhanden sein.

(2) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen mit 
geringem Zu- und Abgangsverkehr, wie Wohnhaus-
garagen, genügt eine natürliche Lüftung durch Lüf-
tungsöffnungen oder über Lüftungsschächte. Die 
Lüftungsöffnungen müssen

1. einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 
1.500 cm² je Garageneinstellplatz haben,

2. in den Außenwänden oberhalb der festgelegten 
Geländeoberfläche in einer Entfernung von höchs-
tens 35 Meter einander gegenüberliegen,

3. unverschließbar sein und

4. so über die Garage verteilt sein, dass eine stän-
dige Querlüftung gesichert ist.

Die Lüftungsschächte müssen

1. untereinander in einem Abstand von höchstens 
20 Meter angeordnet sein und
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2. bei einer Höhe bis zu 2 Meter einen freien Gesamt-
querschnitt von mindestens 1.500 cm² je Gara-
geneinstellplatz und bei einer Höhe von mehr als 
2 Meter einen freien Gesamtquerschnitt von min-
destens 3.000 cm² je Garageneinstellplatz haben.

(3) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen genügt 
abweichend von den Absätzen 1 und 2 eine natürliche 
Lüftung, wenn im Einzelfall nach dem Gutachten einer 
oder einem bauaufsichtlich anerkannten Sachverstän-
digen zu erwarten ist, dass der Mittelwert des Volu-
mengehalts an Kohlenmonoxid in der Luft, gemessen 
über jeweils eine halbe Stunde und in einer Höhe von 
1,50 Meter über dem Fußboden (CO-Halbstundenmit-
telwert), auch während der regelmäßigen Verkehrsspit-
zen im Mittel nicht mehr als 100 ppm (= 100 cm³/m³) 
betragen wird und wenn dies auf der Grundlage der 
Messungen, die nach Inbetriebnahme der Garage über 
einen Zeitraum von mindestens einem Monat durch-
zuführen sind, von einer oder einem bauaufsichtlich 
anerkannten Sachverständigen bestätigt wird.

(4) Die maschinellen Abluftanlagen sind so zu be-
messen und zu betreiben, dass der CO-Halbstunden-
mittelwert unter Berücksichtigung der regelmäßig zu 
erwartenden Verkehrsspitzen nicht mehr als 100 ppm 
beträgt. Diese Anforderungen gelten als erfüllt, wenn 
die Abluftanlage in Garagen mit geringem Zu- und 
Abgangsverkehr mindestens 6 m³, bei anderen Ga-
ragen mindestens 12 m³ Abluft in der Stunde je m² 
Garagennutzfläche abführen kann; für Garagen mit 
regelmäßig besonders hohen Verkehrsspitzen kann 
im Einzelfall ein Nachweis der nach Satz 1 erforder-
lichen Leistung der Abluftanlage verlangt werden.

(5) Maschinelle Abluftanlagen müssen in jedem Lüf-
tungssystem mindestens zwei gleich große Ventilatoren 
haben, die bei gleichzeitigem Betrieb zusammen den 
erforderlichen Gesamtvolumenstrom erbringen. Jeder 
Ventilator einer maschinellen Zu- oder Abluftanlage 
muss aus einem eigenen Stromkreis gespeist werden, 
an dem andere elektrische Anlagen nicht angeschlos-
sen werden können. Soll das Lüftungssystem zeitweise 
nur mit einem Ventilator betrieben werden, müssen die 
Ventilatoren so geschaltet sein, dass sich bei Ausfall 
eines Ventilators der andere selbständig einschaltet.

(6) Geschlossene Großgaragen mit nicht nur gerin-
gem Zu- und Abgangsverkehr müssen CO-Anlagen zur 
Messung und Warnung (CO-Warnanlagen) haben. Die 
CO-Warnanlagen müssen so beschaffen sein, dass 
die Benutzerinnen und die Benutzer der Garagen bei 
einem CO-Gehalt der Luft von mehr als 250 ppm über 
Lautsprecher und durch Blinkzeichen dazu aufgefor-
dert werden, die Garagen zügig zu verlassen oder 
im Stand die Motoren abzustellen. Während dieses 
Zeitraumes müssen die Garagenausfahrten ständig 
offen gehalten werden. Die CO-Warnanlagen müssen 
an eine Ersatzstromversorgung angeschlossen sein.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für automatische 
Garagen.

§ 17 
Feuerlöschanlagen

(1) Nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen wie halb-
stationäre Sprühwasser-Löschanlagen oder Leicht-
schaum-Löschanlagen müssen vorhanden sein 
1. in geschlossenen Garagen mit mehr als 20 Ein-

stellplätzen auf kraftbetriebenen Hebebühnen, 
wenn jeweils mehr als zwei Kraftfahrzeuge über-
einander angeordnet werden können,

2. in automatischen Garagen mit nicht mehr als 20 
Einstellplätzen.

Die Art der Feuerlöschanlage ist im Einzelfall im Be-
nehmen mit der Brandschutzdienststelle festzulegen.
(2) Automatische Feuerlöschanlagen müssen vor-
handen sein 
1. in Geschossen von Großgaragen, wenn der Fuß-

boden der Geschosse mehr als 4 Meter unter der 
festgelegten Geländeoberfläche liegt und das Ge-
bäude nicht allein der Garagennutzung dient; dies 
gilt nicht, wenn die Großgarage zu Geschossen 
mit anderer Nutzung in keiner Verbindung steht,

2. in automatischen Garagen mit mehr als 20 Gara-
geneinstellplätzen.

§ 18 
Brandmeldeanlagen

Geschlossene Mittel- und Großgaragen müssen 
Brandmeldeanlagen haben, wenn sie in Verbindung 
stehen mit baulichen Anlagen oder Räumen, für die 
Brandmeldeanlagen erforderlich sind.

Teil 3 
Betriebsvorschriften

§ 19 
Betriebsvorschriften für Garagen

(1) Von allgemein zugänglichen Großgaragen muss wäh-
rend der Benutzungszeit eine von der Betreiberin oder 
dem Betreiber zu bestimmende Person ständig ortsnah 
erreichbar sein. Die Frauenparkplätze und die zu den 
Frauenparkplätzen führenden Treppenräume im Sinne 
des § 2 Absatz 2 sind während der Benutzungszeit 
unmittelbar durch Einsichtnahme oder mittelbar über 
Videokameras und Monitore in ausreichender Zahl durch 
mindestens eine von der Betreiberin oder dem Betreiber 
zu bestimmende Person wirksam zu überwachen.
(2) In Mittel- und Großgaragen muss die allgemeine 
elektrische Beleuchtung im Sinne des § 15 Absatz 1 
während der Benutzungszeit ständig mit einer Be-
leuchtungsstärke von mindestens 20 Lux eingeschal-
tet sein, soweit nicht Tageslicht mit einer entspre-
chenden Beleuchtungsstärke vorhanden ist.
(3) Maschinelle Lüftungsanlagen und CO-Warnanla-
gen müssen so gewartet werden, dass sie ständig 
betriebsbereit sind. CO-Warnanlagen müssen ständig 
eingeschaltet sein.

(4) In Mittel- und Großgaragen dürfen brennbare Stoffe 
außerhalb von Kraftfahrzeugen nicht aufbewahrt wer-
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den. In Kleingaragen dürfen bis zu 200 Liter Diesel-
kraftstoff und bis zu 20 Liter Benzin in dicht verschlos-
senen, bruchsicheren Behältern aufbewahrt werden.
(5) In geschlossenen Mittel- und Großgaragen ist es 
verboten, zu rauchen und offenes Feuer zu verwen-
den; auf das Verbot ist durch deutlich sichtbare und 
dauerhafte Anschläge mit den Worten „Feuer und 
Rauchen verboten!“ hinzuweisen.

§ 20 
Abstellen von Kraftfahrzeugen 

in anderen Räumen als Garagen
(1) Kraftfahrzeuge dürfen in Treppenräumen, Fluren 
und Kellergängen nicht abgestellt werden.
(2) Kraftfahrzeuge dürfen in sonstigen Räumen, die 
keine Garagen sind, nur abgestellt werden, wenn
1. das Gesamtfassungsvermögen der Kraftstoffbe-

hälter aller abgestellten Kraftfahrzeuge nicht mehr 
als 12 Liter beträgt,

2. Kraftstoff außer dem Inhalt der Kraftstoffbehäl-
ter abgestellter Kraftfahrzeuge in diesen Räumen 
nicht aufbewahrt wird und

3. diese Räume keine Zündquellen oder leicht ent-
zündliche Stoffe enthalten und von Räumen mit 
Feuerstätten oder leicht entzündlichen Stoffen 
durch Türen abgetrennt sind oder

4. die Kraftfahrzeuge Arbeitsmaschinen sind.
Teil 4 

Bauvorlagen
§ 21 

Bauvorlagen
Die Bauvorlagen müssen zusätzliche Angaben ent-
halten über:
1. die Zahl, Abmessung und Kennzeichnung der Ein-

stellplätze und Fahrgassen,
2. die Rettungswege,
3. die Brandmelde- und Feuerlöschanlagen,
4. die CO-Warnanlagen,
5. die maschinellen Lüftungsanlagen,
6. die Sicherheitsbeleuchtung.

Teil 5 
Schlussvorschriften

§ 22 
Weitergehende Anforderungen

Weitergehende Anforderungen als nach dieser Ver-
ordnung können zur Erfüllung des § 3 Absatz 2 LBO 

gestellt werden, soweit Garagen oder Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge bestimmt sind, deren Länge mehr als 
5 Meter und deren Breite mehr als 2 Meter beträgt.

§ 23 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 82 Absatz 1 Nummer 1 LBO 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 16 Absatz 4 maschinelle Lüftungs-
anlagen so betreibt, dass der genannte Wert des 
CO-Gehaltes der Luft überschritten wird,

2. entgegen § 19 Absatz 2 Mittel- und Großgara-
gen während der Benutzungszeit nicht ständig 
beleuchtet, soweit nicht Tageslicht mit einer ent-
sprechenden Beleuchtungsstärke vorhanden ist.

§ 24 
Übergangsvorschriften

(1) Auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung bestehenden Garagen sind die Betriebs-
vorschriften nach § 19 Absatz 2 bis 5 entsprechend 
anzuwenden.

(2) Die Betreiberin oder der Betreiber von bestehen-
den allgemein zugänglichen Großgaragen hat Frau-
enparkplätze im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 und 
Parkplätze für Menschen mit Behinderungen im Sinne 
des § 2 Absatz 3 einzurichten.

(3) Die Betreiberin oder der Betreiber von beste-
henden allgemein zugänglichen Großgaragen hat 
Wände und Decken der Großgaragen mit einem 
hellen Anstrich zu versehen, falls ein solcher bisher 
nicht vorhanden ist. Von der Anbringung eines hellen 
Anstrichs kann abgesehen werden, wenn er zu einer 
nicht beabsichtigten Härte führen würde, zum Bei-
spiel bei Wänden aus bestehendem Sichtmauerwerk.

(4) Die Betreiberin oder der Betreiber von beste-
henden allgemein zugänglichen Großgaragen hat in 
Großgaragen eine allgemeine elektrische Beleuch-
tung einbauen zu lassen, die während der Benut-
zungszeit ständig mit einer Beleuchtungsstärke von 
mindestens 20 Lux eingeschaltet ist, soweit nicht 
Tageslicht mit einer entsprechenden Beleuchtungs-
stärke vorhanden ist (§ 19 Absatz 2).

§ 25 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft und mit Ablauf von fünf Jahren nach 
ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 22. April 2020

H a n s – J o a c h i m  G r o t e
Minister 

für Inneres, ländliche Räume und Integration
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Landesverordnung  
über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Gesetzes zur 

Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein
Vom 24. April 2020

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 630-2-1

Auf Grund des § 5 Absatz 2 des Gesetzes zur Aus-
führung von Artikel 61 der Verfassung des Landes 
Schleswig-Holstein in der Fassung vom 13. Dezem-
ber 2019 (GVOBI. Schl.-H. S. 612) verordnet das 
Finanzministerium:

§ 1  
Gegenstand der Verordnung

Diese Verordnung regelt die Ermittlung der Konjunk-
turkomponenten bei der Aufstellung der Landeshaus-
halte, bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz sowie 
nach Abschluss der Haushaltsjahre.

§ 2  
Ermittlung der Konjunkturkomponente 

bei der Haushaltsaufstellung

(1) Die Konjunkturkomponente bei der Haushalts-
aufstellung (Ex ante-Konjunkturkomponente) wird 
durch Multiplikation der nach Absatz 2 regiona-
lisierten Produktionslücke mit der nach Absatz 3 
bestimmten Budgetsemielastizität errechnet. Die 
Schätzzeitpunkte der dem Haushalt zu Beginn der 
Aufstellung zugrundeliegenden Steuerschätzung 
und der ex ante-Konjunkturkomponente stimmen 
überein.

(2) Die Produktionslücke ist regelmäßig der Früh-
jahrsschätzung der gesamtwirtschaftlichen Voraus-
schätzung (Projektion) der Bundesregierung für die 
kurze und die mittlere Frist des Jahres zu entnehmen, 
welches dem zu planenden Haushaltsjahr vorangeht. 
Die regionalisierte Produktionslücke ergibt sich durch 
Multiplikation der Produktionslücke nach Satz 1 mit 
dem Anteil der kassenmäßigen Steuereinnahmen des 
Landes an den Steuereinnahmen der Ländergesamt-
heit nach Absatz 4 des Vorjahres der Haushaltsauf-
stellung. Bei Doppelhaushalten gemäß § 12 der Lan-
deshaushaltsordnung Schleswig-Holsteins erfolgt die 
Bestimmung für beide Jahre auf Basis der Projektion 
des Vorjahres des ersten Haushaltsjahres.

(3) Die Budgetsemielastizität beträgt laut Bundesmi-
nisterium der Finanzen 0,134.

(4) Die Steuereinnahmen zur Bestimmung der re-
gionalisierten Produktionslücke umfassen die Ein-
nahmen aus Steuern einschließlich Förderabgabe 
sowie steuer-induzierten Einnahmen (allgemeine 
Bundesergänzungszuweisungen, Gemeindefinanz-
kraft-Bundesergänzungszuweisungen, Forschungs-
Bundesergänzungszuweisungen).

§ 3  
Aktualisierung der Konjunkturkomponente 
im Haushaltsaufstellungsprozess sowie bei 

Nachträgen zum Haushaltsgesetz

(1) Wird bei Aktualisierung von Haushaltsentwür-
fen oder bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz eine 
aktualisierte Steuerschätzung zu Grunde gelegt, ist 
eine vorläufige Ex post-Konjunkturkomponente, die 
sich aus der Summe der Ex ante-Konjunkturkom-
ponente nach § 2 Absatz 1 und einer vorläufigen 
Steuerabweichungskomponente nach § 4 Absatz 2 
ergibt, zu Grunde zu legen. In Abweichung zu § 4 
Absatz 2 Satz 1 werden an Stelle der tatsächlichen 
die Basissteuereinnahmen gemäß § 4 Absatz 3 der 
aktualisierten Steuerschätzung verwendet.

(2) Bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz für das 
zweite Jahr eines Doppelhaushalts kann die zum 
Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nach § 2 ermit-
telte Konjunkturkomponente an die zwischenzeitlich 
veränderte Projektion der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung im Haushaltsjahr angepasst werden.

§ 4  
Ermittlung der Konjunkturkomponente 

nach Haushaltsabschluss

(1) Nach Vollzug eines Haushalts ist die Konjunktur-
komponente entsprechend der tatsächlichen Entwick-
lung zu berechnen (Ex post-Konjunkturkomponente 
nach Haushaltsabschluss). Dazu wird die nach § 2 
Absatz 1 ermittelte Ex ante-Konjunkturkomponente 
an die tatsächliche Steuerentwicklung angepasst, 
indem eine Steuerabweichungskomponente nach 
Absatz 2 addiert wird.

(2) Die Steuerabweichungskomponente ist die 
Differenz zwischen den tatsächlichen Basissteu-
ereinnahmen des Landes nach Absatz 3 und den 
erwarteten Basissteuereinnahmen nach Absatz 3 
zum Zeitpunkt des Beginns der Haushaltsaufstel-
lung nach § 2 Absatz abzüglich zwischenzeitlich 
verabschiedeter Steuerrechtsänderungen, die im 
Arbeitskreis Steuerschätzungen berücksichtigt 
wurden. Ebenfalls maßgeblich sind weitere Steu-
errechtsänderungen, die noch nicht in der Steuer-
schätzung berücksichtigt sind, die aber bereits als 
sicher gelten können und über deren Berücksichti-
gung Einvernehmen im Stabilitätsrat herrscht. Wurde 
die Konjunkturkomponente nach § 2 gemäß § 3 
Absatz 2 aktualisiert, sind abweichend von Satz 1 
die zum Zeitpunkt des Nachtrags erwarteten Basis-
steuereinnahmen nach Absatz 3 zugrunde zu legen. 
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(3) Die Basissteuereinnahmen sind die geschätzten 
oder tatsächlichen Steuereinnahmen nach § 2 Ab-
satz 4 abzüglich der Ausgaben für den kommunalen 
Finanzausgleich.

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft. Sie tritt mit Ablauf von fünf Jahren nach 
ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 24. April 2020

M o n i k a  H e i n o l d
Finanzministerin

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 24. April 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/ 
200424_VO_Mund-Nasen-Bedeckungsverordnung.html erfolgt.

Landesverordnung  
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit 

in Schleswig-Holstein (Mund-Nasen-Bedeckungsverordnung – MNB-VO)
Vom 24. April 2020

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-13

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 
Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. März 2020 
(BGBl. I S. 587), verordnet die Landesregierung: 

§ 1 
Personenkreis, Bestimmung der Bereiche

In den folgenden öffentlich zugänglichen Bereichen 
ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle 
Personen verpflichtend:

1. bei der Nutzung des öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) einschließlich Taxen oder ähnlicher 
Transportangebote;

2. beim Betreten von und Aufenthalt in geöffneten 
Verkaufsstellen des Einzelhandels nach § 6 Ab-
satz 1 der SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung 
des Landes Schleswig-Holstein mit Ausnahme der 
Wochenmärkte; 

3. beim Betreten von und Aufenthalt in überdachten 
Verkehrsflächen von Einkaufszentren;

4. beim Betreten von und Aufenthalt in geöffneten 
Verkaufs- und Diensträumen von Handwerks- und 
Dienstleistungsbetrieben nach § 6 Absatz 2 Satz 3 
der SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung des 
Landes Schleswig-Holstein mit Ausnahme der 
Banken und Sparkassen;

5. beim Betreten von und Aufenthalt in sich abge-
schlossenen Verkaufsständen.

§ 2 
Anforderungen an die Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des § 1 
ist jeder Schutz, der aufgrund seiner Beschaffenheit 

dem Grunde nach geeignet ist, eine Ausbreitung von 
übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Hus-
ten, Niesen oder Aussprache zu verringern, unabhän-
gig von der Kennzeichnung oder einer zertifizierten 
Schutzkategorie. 

(2) Die Anforderungen an eine Mund-Nasen-Bede-
ckung im Sinne dieser Verordnung erfüllen aus Stoff 
genähte Bedeckungen, Schals, Tücher, Schlauch-
schals und anderweitige Stoffzuschnitte oder an-
dere Materialien, die geeignet sind, Mund und Nase 
vollständig zu bedecken. 

(3) Der Träger einer Mund-Nasen-Bedeckung hat 
darauf zu achten, dass Mund und Nase beim Auf-
enthalt in den öffentlich zugänglichen Bereichen im 
Sinne des § 1 bedeckt bleiben. Das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung ist neben der Einhaltung 
der sonst geltenden Hygienestandards, insbeson-
dere der Empfehlungen des Robert Koch-Institutes 
sowie eines Mindestabstandes von mindestens 
1,5 Metern zu anderen Personen, eine ergänzende 
Schutzmaßnahme. 

§ 3 
Ausnahmen

Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung ausgenommen sind:

1. Personal in den geöffneten Verkaufsflächen des 
Einzelhandels und von in sich abgeschlossenen 
Verkaufsständen nach § 6 Absatz 1, von Einkaufs-
zentren nach § 6 Absatz 2a sowie in Verkaufs- 
und Diensträumen von Handwerks- und Dienst-
leistungsbetrieben nach § 6 Absatz 2 Satz 3 
der SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung des 
Landes Schleswig-Holstein;
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2. das Fahrpersonal im Öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) und Taxen, soweit andere Schutz-
vorrichtungen bestehen oder aus Gründen des 
Arbeitsschutzes vorgeschrieben sind.;

3. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr; 

4. Personen, die aufgrund medizinischer oder psy-
chischer Beeinträchtigung oder einer Behinderung 
nicht in der Lage sind, eine Mund-Nasen-Bede-
ckung zu tragen und dies durch einen Nachweis 
glaubhaft machen können.

§ 4 
Verstöße

(1) Personen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
§ 2 dieser Verordnung tragen und für die eine Aus-
nahme nach § 3 nicht zutrifft, ist das Betreten, der 
Aufenthalt und die Nutzung öffentlich zugänglicher 
Bereiche im Sinne des § 1 nicht gestattet.

(2) Die oder der zur Ausübung des Hausrechts der 
in § 1 genannten öffentlich zugänglichen Bereiche 
Berechtigte hat auf die Einhaltung der Vorgaben der 
Verordnung in geeigneter Weise hinzuwirken. Die 
oder der Berechtigte nach § 1 Ziffern 2 bis 5 hat Per-
sonen, die gegen die Regelungen dieser Verordnung 
verstoßen, den Zutritt zu verweigern. Das hierfür 
eingesetzte Personal kann gleichzeitig als Kontroll-
kraft nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 der SARS-CoV-2- 
Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-
Holstein agieren. 

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 29. April 2020 in Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Mai 
2020 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 24. April 2020

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident Minister 
  für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
  Familie und Senioren

Landesverordnung  
zur Herabsetzung des Mindestalters für den Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse AM 

auf 15 Jahre (AM15-Verordnung – AM15VO)
Vom 27. April 2020

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 9231-1-2

Aufgrund des § 6 Absatz 5a Satz 1 und 2 des Stra-
ßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. März 2003, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 5. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2008), verordnet die Landesregierung:

§ 1
Das Mindestalter für den Erwerb einer Fahrerlaubnis 
der Klasse AM wird auf 15 Jahre herabgesetzt.

§ 2
Die in § 6 Absatz 5a Satz 1 des Straßenverkehrs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 

5. März 2003, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 5. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2008), 

enthaltene Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsver-

ordnung wird auf die für Verkehr zuständige oberste 

Landesbehörde übertragen.

§ 3 

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündi-

gung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 27. April 2020

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  B e r n d  B u c h h o l z
 Ministerpräsident  Minister
  für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
  Technologie und Tourismus
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


